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Vergewaltigung (tateinheitliche Verwirklichung einer Kérperverletzung durch eine kérperliche Misshandlung).

§ 177 Abs. 6 Nr. 1 StGB; § 223 Abs. 1 StGB
Leitsatz des Bearbeiters

Zwar kann die Vornahme einer nicht einversténdlichen dhnlichen sexuellen Handlung im Sinne des § 177 Abs. 6
Nr. 1 StGB grundsitzlich eine lible, unangemessene Behandlung des Opfers im Sinne des § 223 Abs. 1 StGB
darstellen. Eine mehr als unerhebliche Beeintrachtigung des korperlichen Wohlbefindens im Sinne der
Misshandlungsalternative des § 223 Abs. 1 StGB liegt jedoch nicht vor, wenn sich bei dem Geschédigten nach
der Tat weder kérperliche Auffélligkeiten noch Verletzungen finden. Das bloBe Zufiigen von billigend in Kauf
genommenen Schmerzen geniigt fiir eine tateinheitliche Verwirklichung des Korperverletzungstatbestands
regelmaBig nicht.

Entscheidungstenor

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 6. Februar 2025 dahin
abgeédndert, dass der Angeklagte wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Kdérperkontakt mit dem Kind in
drei tateinheitlichen Fallen und wegen Vergewaltigung verurteilt ist.

2. Die weitergehende Revision wird als unbegriindet verworfen.

3. Der Angeklagte hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen.

Griinde

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Kérperkontakt mit dem Kind in
drei tateinheitlichen Fallen und wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsatzlicher Kérperverletzung zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt sowie dessen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
angeordnet. Gegen seine Verurteilung wendet sich der Angeklagte mit seiner auf die Sachriige gestitzten Revision.
Diese hat den aus der Beschlussformel ersichtlichen Teilerfolg (§ 349 Abs. 4 StPO); im Ubrigen ist sie unbegriindet (§
349 Abs. 2 StPO).

1. Die auf die Sachriige veranlasste vollumfangliche Uberpriifung des angefochtenen Urteils fiihrt lediglich zu einer
Schuldspruchéanderung.

a) Das Landgericht hat zu der Tat Il. 2. der Urteilsgrinde unter anderem festgestellt, dass der Angeklagte der
Geschadigten Schmerzen zufiigte, indem er mit seinem Finger in ihre Vagina eindrang, ihre gynakologische
Untersuchung jedoch keine Auffalligkeiten ergab.

b) Diese Feststellungen tragen aus den zutreffenden Erwégungen des Generalbundesanwalts in seiner Antragsschrift
vom 5. Juni 2025 eine Verurteilung wegen (mitverwirklichter) vorséatzlicher Kérperverletzung nicht. Dieser hat hierzu
Folgendes ausgefuhrt, dem sich der Senat anschlieRt (vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 10. Februar 2011 - 4 StR 566/10
Rn. 7):

LZwar kann die Vornahme einer nicht einversténdlichen dhnlichen sexuellen Handlung im Sinne des § 177 Abs. 6 Nr. 1
StGB - hier das Einfihren eines Fingers in die Vagina der Geschéadigten (UA S. 11-12) - grundsatZich eine Uble,
unangemessene Behandlung des Opfers darstellen.

Eine mehr als unerhebliche Beeintrachtigung des kérperlichen Wohlbefindens im Sinne der Misshandlungsalternative des
§ 223 Abs. 1 StGB liegt jedoch nicht vor, wenn sich bei der Geschadigten - wie vorliegend - nach der Tat weder
korperliche Auffélligkeiten noch Verletzungen finden. Ebenso ist eine durch die Tat eingetretene nachhaltige
Traumatisierung des Opfers ebenso wenig sicher festgestellt wie ein hierauf bezogener Vorsatz des Angeklagten (UA S.
31-32; vgl. BGH, Beschluss vom 22. November 2006 - 2 StR 382/06, NStZ 2007, 218). Das Urteil stiitzt sich offenbar
vielmehr allein auf die dem Tatopfer durch das Eindringen zugefiigten und vom Angeklagten billigend in Kauf genommenen
Schmerzen (UA S. 21), was fir eine tateinheitliche Verwirklichung des Korperverletzungstatbestands regelméBig nicht
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genugt (vgl. BGH, Beschlisse vom 5. Februar 2019 - 2 StR 562/18, Rn. 8; vom 5. Februar 2019 - 2 StR 562/18, Rn. 8;
und vom 20. Marz 2025 - 6 StR 625/24).

Der Senat kann angesichts des in den Urteilsgrinden (UA S. 32) mitgeteilten Ergebnisses der gynakologischen
Untersuchung der Geschéadigten ausschliefen, dass in einer neuen Verhandlung weitere Feststellungen getroffen
werden koénnen, die eine Verurteilung wegen Korperverletzung triigen. Er &ndert den Schuldspruch daher in
entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO ab.

2. Der Wegdfall der tateinheitlichen Verurteilung wegen Kérperverletzung lasst den Strafausspruch unbertihrt. Zwar hat
das Landgericht bei der Bemessung der Einzelstrafe fir die Tat Il. 2. der Urteilsgrinde strafscharfend in den Blick
genommen, dass ,der Angeklagte neben der Vergewaltigung tateinheitlich auch eine Kérperverletzung mitverwirklichte®.
Der Senat schliet jedoch aus (§ 354 Abs. 1 StPO analog), dass es insbesondere angesichts der festgestellten
Schmerzzufigung und des gesamten Tatbildes sowie der Vorstrafen des Angeklagten bei zutreffender rechtlicher
Woirdigung eine geringere Einzelstrafe verhangt hatte.

3. Infolge des geringen Erfolgs der Revision ist es nicht unbillig, den Angeklagten mit den gesamten Kosten seines
Rechtsmittels zu belasten (§ 473 Abs. 4 StPO).

2/2



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 1 StR 252/25 - Beschluss vom 21. August 2025 (LG Stuttgart)
	Vergewaltigung (tateinheitliche Verwirklichung einer Körperverletzung durch eine körperliche Misshandlung).   § 177 Abs. 6 Nr. 1 StGB; § 223 Abs. 1 StGB
	Leitsatz des Bearbeiters
	Zwar kann die Vornahme einer nicht einverständlichen ähnlichen sexuellen Handlung im Sinne des § 177 Abs. 6 Nr. 1 StGB grundsätzlich eine üble, unangemessene Behandlung des Opfers im Sinne des § 223 Abs. 1 StGB darstellen. Eine mehr als unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens im Sinne der Misshandlungsalternative des § 223 Abs. 1 StGB liegt jedoch nicht vor, wenn sich bei dem Geschädigten nach der Tat weder körperliche Auffälligkeiten noch Verletzungen finden. Das bloße Zufügen von billigend in Kauf genommenen Schmerzen genügt für eine tateinheitliche Verwirklichung des Körperverletzungstatbestands regelmäßig nicht.
	Entscheidungstenor
	Gründe



